
MODUL 1 

 

Vorsorgeuntersuchungen U10, U11 und J2 für Kinder und Jugendli-

che gem. Rahmenvertrag gem. § 140a SGB V 
 

 
zwischen  

 
 

IKK gesund plus  

Konrad-Adenauer-Allee 42 
 28329 Bremen 

 
 

und 
 

Kassenärztlicher Vereinigung Bremen 

Schwachhauser Heerstr. 26/ 28 
28209 Bremen (nachfolgend „KVHB“) 

 
und 

 
  BVKJ-Service GmbH 

Mielenforster Str. 4 
51069 Köln 

(nachfolgend BVKJ-S genannt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VKZ: 12003530078  



Modul 1: Vorsorgeuntersuchungen für Kinder und Jugendliche zum Rahmenvertrag „Gesunde Kindheit in Bre-
men“ zur Besonderen Versorgung von Schwangeren, Kindern und Jugendlichen 

 
Präambel  

 
Die Vertragspartner vereinbaren das Modul Vorsorgeuntersuchungen für Kinder und Jugend-
liche in Ergänzung der Richtlinie des Gemeinsames Bundesausschusses über die Früherken-
nung von Krankheiten bei Kindern (Kinder-Richtlinie), um die Qualität der Versorgung der Ver-
sicherten der IKK gesund plus zu verbessern.  
 
Das Modul ersetzt die bestehende Vereinbarung über die besondere ärztliche Versorgung von 
Kindern und Jugendlichen gem. § 73c SGB V.  
 
Die BVKJ-S entwickelt innovative, am aktuellen Bedarf orientierte, Versorgungsangebote für 
Kinder und Jugendliche zur fortwährenden Weiterentwicklung und Verbesserung des Leis-
tungsangebotes. 

Die BVKJ-S entwickelt die im Rahmen des zusätzlichen Versorgungsangebots für Kinder- und 
Jugendliche verwendeten Unterlagen sowie digitale Anwendungen zur Durchführung und Do-
kumentation der Untersuchungsergebnisse und stellt diese den Kinder- und Jugendärzten zur 
Verfügung.  

 
 

§ 1 Gegenstand 
 
Gegenstand des Moduls ist es, die kinder- und jugendärztliche Versorgung für Versicherte der 
IKK gesund plus in Zusammenarbeit mit qualifizierten Kinder- und Jugendärzten durch ein 
erweitertes Präventionsangebot sowie im Hinblick auf die Qualität, Serviceleistungen und Ko-
ordination zu verbessern. Dazu werden die U10, die U11 und die J2 als zusätzliche Vorsorge-
untersuchungen in die ambulante Versorgung aufgenommen und Servicestandards optimiert.  

 

§ 2 Teilnahme der Versicherten 
 
Kinder und Jugendliche in den jeweiligen Altersspannen gem. Anhang 1 können die U 10, die 
U11 und / oder die J2 beim teilnehmenden Arzt in Anspruch nehmen. Die Teilnahme an der 
Versorgung nach dieser Vereinbarung ist freiwillig. Teilnehmen können Versicherte, die gem. 
§ 4 Abs. 2 des Rahmenvertrages nach § 140a SGB V eine Teilnahme- und Einwilligungser-
klärung (Anlage 1) bei einem teilnehmenden Leistungserbringer unterzeichnet haben. 
 
  

 § 3 Teilnahme der Leistungserbringer 
 
(1) Dieser Vertrag gilt für teilnehmende Fachärzte der Fachrichtung Kinder- und Jugendmedi-

zin gem. § 3 des Rahmenvertrages und setzt die Abgabe einer Teilnahmeerklärung gem. 
Anlage 2 des Rahmenvertrages bei der KVHB voraus.  

 
(2) Teilnehmende Ärzte haben technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der 

Patientendaten, insbesondere bei Nutzung des Internets und der Speicherung der Patien-
tendaten mittels demselben Rechners/ Netzwerks zu treffen. 
 
 
 
 



Modul 1: Vorsorgeuntersuchungen für Kinder und Jugendliche zum Rahmenvertrag „Gesunde Kindheit in Bre-
men“ zur Besonderen Versorgung von Schwangeren, Kindern und Jugendlichen 

 
§ 4 Leistungsumfang  

 
(1) Sofern ein Versicherter beim behandelnden Arzt im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung 

Leistungen erhält, ist vom Arzt zu prüfen, ob eine Versorgung innerhalb dieser Verein-
barung angezeigt ist. Gleichzeitig erhebt der Arzt im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung 
nach dieser Vereinbarung den aktuellen Impfstatus des Versicherten.  
 

(2) Sollte eine Vorsorgeuntersuchung innerhalb dieser Vereinbarung möglich sein, ist der 
Versicherte vom Arzt über die Versorgungsmöglichkeit aufzuklären.  
 

(3) Die pädiatrischen Leistungen der U10, U11 und J2 beinhalten die in Anhang 1 genann-
ten Vorgaben.  
 

(4) Etwaige behandlungsrelevante bestehende (Vor-)Erkrankungen oder veranlasste Leis-
tungen sind nicht im Leistungsumfang des Selektivvertrages enthalten, sondern werden 
im Rahmen der Regelversorgung durchgeführt und dort unter Beachtung des § 295 SGB 
V vollständig und sorgfältig erhoben, aufgezeichnet, übermittelt und abgerechnet.  

 
(5) Im Rahmen der zusätzlichen Vorsorgeuntersuchungen besteht Anspruch auf Aushändi-

gung des Gesundheits-Checkheftes für Kinder- und Jugendliche des BVKJ-S und Doku-
mentation der Untersuchungsergebnisse sowie eine ausführliche Beratung. Das Vorsor-
geheft kann auch in elektronischer Form bereitgestellt werden. 
 

 
§ 5 Abrechnung und Vergütung 

  
(1) Die Abrechnung der Vorsorgeuntersuchungen U10, U11 und J2 erfolgt durch den teil-

nehmenden Arzt mit der Quartalsabrechnung gegenüber der KVHB. 
 

(2) Die Abrechnung der Vorsorgeuntersuchungen erfolgt über folgende Abrechnungsziffern 
 
99210 U10 
99211 U11 
99212 J2 

 
in Höhe von jeweils 58,00 Euro. 

 
(3) Die Leistungen sind je Versicherten nur jeweils einmal abrechnungsfähig. Die Vorsorge-

untersuchungen sind nicht Bestandteil der Regelversorgung. Eine Bereinigung der mor-
biditätsbedingten Gesamtvergütung erfolgt nicht.  
 

(4) Die KVHB ist berechtigt, neben dem üblichen Verwaltungskostenersatz die zum Zeit-
punkt der Abrechnung geltende Verwaltungsgebühr für die BVKJ-S in Abzug zu bringen. 
In der Gebühr für die BVKJ-S sind die Kosten der Vorsorgehefte einschließlich des Nut-
zungsrechts für die Mannheimer Elternfragebögen enthalten. Das Vorsorgeheft kann 
auch in elektronischer Form bereitgestellt werden. 
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§ 6 Inkrafttreten und Kündigung 

 
(1) Dieses Modul setzt die bestehende Vereinbarung nach § 73c SGB V vom 01.01.2011 

außer Kraft und tritt am 01.01.2025 in Kraft. Es wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.  
 

(2) Das Modul kann von jedem Vertragspartner mit einer Frist von einem Monat zum Quar-
talsende gekündigt werden. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung gem. § 12 Abs. 
4 des Rahmenvertrags bleibt unberührt.  
 

(3) Für den Fall, dass im EBM vergleichbare Regelungen aufgenommen werden, vereinba-
ren die Partner diese Vereinbarung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist einvernehm-
lich anzupassen. 

 
 
 
 
Bremen, den_______________  Bremen, den _______________ 
 
 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
IKK gesund plus    Kassenärztliche Vereinigung  
       Bremen 
 
 
 
 
Köln, den_______________  

 

 

_____________________________ 
BVKJ-Service GmbH 
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Anhang 1 zu Modul 1  

Vorsorgeuntersuchungen U10, U11 und J2 für Kinder und Jugendliche gem. Rahmen-

vertrag gem. § 140a SGB V 

zwischen der IKK gesund plus, der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen und der BVKJ-
Service GmbH 
 

Leistungsumfang 

Die Vertragspartner vereinbaren folgende zusätzliche präventive pädiatrische Leistungen: 
 

1. U 10 - 7 bis 8 Jahre (ab 7. Geburtstag bis 1 Tag vor dem 9. Geburtstag) 

Ziel – und Schwerpunkte der Untersuchung: 
• Bewegung/Sportförderung 
• Unfallprävention 
• Gewaltprävention 
• Problematischer Umgang mit Suchtmitteln in der Familie 
• Allergieprävention 
• Ernährungsberatung 
• Medienberatung 
• Schulberatung 
• UV-Beratung 
• Überprüfung des Impfstatus  
 

 

2. U 11 – 9 bis 10 Jahre (ab 9. Geburtstag bis 1 Tag vor dem 11. Geburtstag) 

Ziel – und Schwerpunkte der Untersuchung: 
• Bewegung/Sportförderung 
• Unfallprävention 
• Gewaltprävention 
• Problematischer Umgang mit Suchtmitteln in der Familie 
• Allergieprävention 
• Ernährungsberatung 
• Medienberatung 
• Schulberatung 
• UV-Beratung 
• UV-Überprüfung des Impfstatus 
 
 

3. J 2 –16 bis 17 Jahre (ab 16. Geburtstag bis 1 Tag vor dem 18. Geburtstag) 

Ziel – und Schwerpunkte der Untersuchung: 
• Bewegung/Sportförderung 
• Unfallprävention 
• Gewaltprävention 
• Problematischer Umgang mit Suchtmitteln in der Familie 
• Allergieprävention 
• Ernährungsberatung 
• Sexualität / Antikonzeption / HIV 
• UV-Schutz / Melanom-Prävention 
• Medienberatung 
• Partnerschaft und Familie 
• Beratung zur Berufswahl  
• UV-Überprüfung des Impfstatus 


